


BE: ZALLINGER

Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages
( 4. Session der 17. Gesetzgebungsperiode)

[bookmark: feingabetext]Antrag

der Abg. Landtagspräsidentin Dr. Pallauf, DSA Mag. Zallinger und Mag.a Jöbstl betreffend 
digitale Verfügbarkeit des Behindertenpasses in der eAusweise-App


In Österreich steht Menschen ein Behindertenpass zu, wenn eine Behinderung oder eine Einschränkung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 % festgestellt wird, und sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben. Ende 2022 verfügten im Bundesland Salzburg 18.946 Personen über einen Behindertenpass – das entspricht rund 3,3 % der Salzburgerinnen und Salzburger. Der Behindertenpass ist ein amtlicher Nachweis einer Behinderung und berechtigt zur Inanspruchnahme verschiedener Vergünstigungen, Unterstützungsangebote und Rechte – beispielsweise bei Eintrittspreisen oder bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. 

Im Gegensatz zu anderen amtlichen Dokumenten, wie etwa dem Führerschein, ist der Behindertenpass bisher noch nicht in der eAusweise-App des Bundes verfügbar – obwohl er im Alltag vieler Betroffener regelmäßig gebraucht wird. Die ausschließliche Nutzung des physischen Passes ist oft umständlich und kann bei Verlust zu Schwierigkeiten führen.
Eine Einbindung des Behindertenpasses in die eAusweise-App würde eine spürbare Erleichterung im Alltag vieler Betroffener darstellen, ihre Selbstständigkeit fördern und Verwaltungsprozesse effizienter gestalten.


In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den

Antrag,

der Salzburger Landtag wolle beschließen:

Die Salzburger Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung heranzutreten, die technische und organisatorische Verfügbarkeit des Behindertenpasses in der eAusweise-App sicherzustellen. Ziel ist, dass Personen mit einem gültigen Behindertenpass diesen künftig auch in der eAusweise-App mitführen und als offiziellen Nachweis verwenden können. 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Soziales, Gesellschaft und Gesundheit zur weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen.


Salzburg, am 17. Dezember 2025
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